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Die Seite des Naturschutzes

Dr. Walter Rytz

Der bald zweijährige Naturschutzverein Unteremmental, unsere regionale
Sektion des Bernischen Naturschutzverbandes, ist erfreulich gewachsen. Er

will seinen Mitgliedern und Freunden vertieften Einblick verschaffen in Wesen

und Wert unserer Natur und hat zu diesem Zweck Vorträge und Exkursionen
veranstaltet. Ihre Reihe soll fortgesetzt werden. Die Fachkommission ist stets

beschäftigt mit dem Studium und der Hege der uns anvertrauten
Naturdenkmäler. Es sind dies gegenwärtig im Amt Burgdorf 6 markante, erhaltens-

werte Bäume, 2 erratische Blöcke und 2 Reservate. Das eine von ihnen ist das

ganze Gebiet um die Gysnauflühe, die beiden Scheibenstände als Enklaven

ausgenommen, das andere ist das Meienmoos. Im Reservat an den Flühen

erhielten sich die besonders geschützten, weil in unserer Gegend außerordentlich

seltenen Pflanzen, erfreulich gut. Etwas zurückgegangen sind die
Bestände des blutroten Storchschnabels, wohl wegen des Wachstums der leider

seinerzeit angepflanzten Pappeln. Dagegen konnte sich die sehr gefährdete
Graslilie etwas vermehren. Grenobler Nelke und Bergsteinkraut behaupten
sich wie bisher, und das Riesenhelmkraut, von Theodor Schnell aus dem
botanischen Garten von Tübingen mitgebracht und beim Sommerhaus ausgesetzt

(wahrscheinlich um 1844 herum; seine handschriftliche Notiz darüber in
seinem Herbar ist leider nicht datiert), hat auf unerklärliche Weise von dort
eine Wanderung an die Emme ins Fluhreservat unternommen und vermehrt
sich nun auffallend, während sein Bestand beim Sommerhaus immer gleich
bleibt. Auf das Bergsteinkraut an den Flühen ist Theodor Schnell auch

aufmerksam geworden. Die Etikette seines Herbarexemplars lautet: «Alyssum

montanum, ad rupes Gysnau, 1840 Junio.»
Das Meienmoos, genauer gesagt der Hochmoorteil auf Burgdorfer Gemeindeboden,

der zum Meienmoosgut gehört, wurde vom Staat Bern erworben und

mit Regierungsratsbeschluß vom 17. Juli 1964 unter die staatlich geschützten
Naturdenkmäler aufgenommen. Dies geschah aus der Überlegung heraus, daß

Hochmoorlandschaften zu unserer Gegend gehören als Zeugen der Nacheis-
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zeit, wo die vom Gletscher zurückgelassenen, mit Lehm ausgekleideten Mulden
als Kleinseen verlandeten und als Birken-, Kiefern-, Torfmooslandschaft

mit vielen Sumpfsträuchern und -kräutern eine Art boreales Relikt darstellen.

Dr. W. Lüdi hat im Heimatbuch des Amtes Burgdorf das Moor in seiner

damaligen Größe beschrieben. Heute sind die westlich der Gemeinde Burgdorf

gelegenen Sumpfgebiete nur noch teilweise erhalten und leiden
außerordentlich unter der Kehricht- und Schuttdeponie. Glücklicherweise ließ sich

der östliche Teil nun noch retten und soll als Hochmoor erhalten bleiben. Er
hat in den letzten Jahren auch gelitten, soll aber durch Säuberung und
fachkundige Hege als boreale Parklandschaft neu erstehen. Hier erwächst dem

Naturschutz ein reiches Pflichtenheft: Es enthält das Studium dieser besonderen

Lebensgemeinschaft, das Säubern und Fernhalten von Schutt und die

Aufklärung der Öffentlichkeit über Wesen und Wert eines Hochmoores.
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